
Die bilateralen Verträge sind für den Schweizer Ernährungssektor überlebens-
wichtig. Das Agrarabkommen und das Abkommen über Verarbeitungsprodukte 
(Bilaterale I und II) sind auf Bauern, Käser, Müller etc. und ihre Unternehmen 
sowie Konsumentinnen massgeschneidert ausgehandelt worden.

Trümpfe

Die bilateralen Verträge ermöglichen 
die Teilhabe am EU-Binnenmarkt und 
erhalten einen starken Grenzschutz 
für Schweizer Agrarprodukte. Sie 
garantieren die gänzliche Selbständig-
keit der Schweizer Agrarpolitik. 

Schweizer Konsumenten steht ein 
vielfältiges, preisgünstiges und 
sicheres Angebot an Lebensmitteln 
zur Verfügung. Schweizer Käse, Scho-
kolade, Biskuits wiederum sind wett-
bewerbsfähig und finden in Schweizer 
Qualität Konsumenten in EU-Ländern.

Eigenständig

Königliche Auswahl
Ob Veterinärbereich, Vermarktung von 
Obst, Gemüse oder Wein; ob Schutz 
von Bioprodukten oder der Ursprungs-
bezeichnungen AOP-IGP: bringen 
Rechtssicherheit, administrative Ver-
einfachungen, erleichterten Handel 
und Kostensenkungen.

Heu- bis Essgabel

Die Schweizer Produzentenpreise sind 
höher als in der EU. Saatgut, Pflanzgut, 
Dünger oder Maschinen können 
zollfrei aus der EU importiert werden. 
Exportchancen stehen offen. Das 
ist perfekt auf die Bedürfnisse der 
Schweizer Landwirtschaft ausgerichtet.

Massgeschneidert

© IG Agrarstandort Schweiz

Die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft profitiert 

besonders von der engen, verlässlichen Beziehung zu 

unseren Nachbarländern. Sie plädiert dafür, die bilate-

ralen Verträge mit der EU mit aller Kraft zu erhalten.Faktenblatt
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